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Warum ändert sich das dnbk-Regime? 

• Ablösung der ARegV ab 2028 (Gas) bzw. 2029 (Strom) durch eigene Regelung der 
BNetzA (EuGH-Umsetzungsprozess) 

• dnbk: „Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten“ im Rahmen der Anreizregulierung 
werden grds. anerkannt, im Laufe der Jahre angepasst und unterliegen nicht dem 
Effizienzvergleich 

• der Status quo bietet keine Rechtfertigung per se – jede dnbk-Position ist 
gerichtsfest zu begründen 

• Kernfragen: Unter welchen Vs. ist ein Kostenanteil dauerhaft nicht beeinflussbar 
(insb. exogen vorgegeben) bzw. wären etwaige Effizienzvorgaben nicht umsetzbar? 

 BNetzA hat daher Kriterien entwickelt, um entspr. Kosten zu identifizieren 

 Reduzierung des Verwaltungsaufwandes grdsl. im Blick, steht hier aber nicht im 
Vordergrund 

Bundesnetzagentur.de 2 



    

 

      

  

Kriterien zur dnbk Bestimmung 

1. Exogenität 

 Je stärker Kosten extern determiniert, desto eher nicht beeinflussbar 

2. Fehlende Gleichartigkeit 

 Je weniger Netzbetreiber betroffen, desto eher nicht beeinflussbar 

3. Volatilität 

 Je volatiler die Kosten, desto eher nicht beeinflussbar 
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Vorläufiges Ergebnis für die Rahmen-Festlegung 

Vorläufiges Bild bei Anwendung der Kriterien auf Katalog des § 11 Abs. 2 S. 1 ARegV: 

1. Gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten 

2. Konzessionsabgaben, 

3. Betriebssteuern, 

4. vorgelagerte Netzkosten, 

5.-7. [nicht relevant] 

8. vermiedene Netzentgelte, 

8a. – 8b. [weggefallen oder nicht relevant] 

9. Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen [künftig ohne Stichtagsregelung *], 

10. Kosten Betriebs- und Personalratstätigkeit, 

11. Kosten Berufsausbildung / Weiterbildung und Betriebskitas 

12. [nicht relevant] 

12a. Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 25a, 

13. Auflösung NAKB und BKZ 

14. – 18. [weggefallen oder nicht relevant] 

*  Ergänzung  zur  Stichtagsregelung  im Nachgang  zum Termin  ergänzt   
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Exkurs: Was bedeutet Wegfall einer Position als dnbk? 

Wenn Kostenpositionen nicht mehr dnbk sind, 

• ist es Netzbetreibern nicht verboten z.B. Betriebskitas zu betreiben. 

 Entscheidung des Netzbetreibers im Wettbewerb um Köpfe. 

• bedeutet dies nicht, dass Kosten nicht erstattet werden können. 

 Kosten unterliegen dann jedoch Budgetprinzip 
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Lohnzusatz- u. Versorgungsleistungen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9) 

• Anteil an Summe aller EOG 2023: 7,2% (ca. 1,7 Mrd. € (Strom) u. 370 Mio. € (Gas)) 

Versorgungsleistungen 

Hierunter fallen die Kosten für Altersversorgung - unabhängig davon, welches 
Versorgungsmodell der Netzbetreiber gewählt hat (also bspw. Versorgungskasse, Direktzusage, 
Direktzusage iVm CTA) – d.h. keine Veränderung gegenüber Status Quo 

- Exogenität: mittel bis hoch 

- Gleichartigkeit: eher gering (wegen unterschiedlicher Ausgestaltungen) 

- Volatilität: eher hoch (insb. wg. Zinseffekte und Börsenpreisentwicklungen) 
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Versorgungsleistungen | Entwicklung der Kosten [in EUR] 

2016 – 2023 | VNB Strom 
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Lohnzusatz- u. Versorgungsleistungen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9) 

Anteil an Summe aller EOG 2023: 7,2% (ca. 1,7 Mrd. € (Strom) u. 370 Mio. € (Gas)) 

Lohnzusatzleistungen 

Hierunter fallen sonstige Personalzusatzkosten, wie bspw. Kosten für Dienstwagen, 
Jahressonderzahlungen, Jubiläumsvergütung, Leistungszulagen, 
Mehrarbeitszuschläge, etc. 

- Exogenität: eher gering 

- Gleichartigkeit: gegeben 

- Volatilität: gering 
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Lohnzusatzleistungen  |  Entwicklung  der  Kosten  [in  EUR]  

2016 – 2023 |  VNB  Strom 
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Betriebs- und Personalratstätigkeit (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10) 

Anteil an Summe aller EOG 2023: 0,2% (ca. 38 Mio. € (Strom) u. 7 Mio. € (Gas)) 

 Exogenität: eher hoch 
 Gleichartigkeit: gegeben 
 Volatilität: gering 

Kosten [in EUR] - VNB Strom 

50.000.000 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0 

10.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

40.000.000 

    

        

   

Bundesnetzagentur.de 10 



Berufsaus- u. Weiterbildung, Betriebskitas (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11) 

- Anteil an Summe aller EOG 2023: 0,8% (ca. 191 Mio. € (Strom) u. 34 Mio. € (Gas)) 

 Exogenität: eher gering 
 Gleichartigkeit: gegeben 
 Volatilität: gering 

Kosten [in EUR] VNB Strom 
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